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 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

VBG §32 Abs2 litf

Rechtssatz

Bei einem "Pädagogen" (Vertragslehrer an Realgymnasium), der mit Rauschgiftsüchtigen Umgang hat, einem

rauschgiftgefährdeten Minderjährigen den Konsum von Suchtgift in seiner Wohnung ermöglicht und ihn dann, anstatt

Hilfe herbeizuholen, in seinem Rauschzustand im Stich läßt (Todessturz vom Balkon), ist die Kündigung im Interesse

der ihm anvertrauten Jugend geradezu unvermeidlich.
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